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I N H A LT

Die Gemeinden und Gemeindeverbände werden im
folgenden Beitrag auf ihre Pflichten nach den §§ 43
und 44 des Mediengesetzes, BGBl. Nr. 314/1981, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 151/2005, in Ver-
bindung mit der Verordnung über die Ablieferung und
Anbietung von Bibliotheksstücken nach dem Medien-
gesetz, BGBl. Nr. 544/1981, hingewiesen und gebeten,
der Ablieferungspflicht fristgerecht nachzukommen. 

§§ 43 bis 45 des Mediengesetzes:

B i b l i o t h e k s s t ü c k e

§ 43. Anbietungs- und Ablieferungspflicht 
bei Druckwerken

(1) Von jedem Druckwerk, das im Inland verlegt wird
oder erscheint, hat der Medieninhaber eine durch Ver-
ordnung zu bestimmende Anzahl von Stücken

1. an die Österreichische Nationalbibliothek und an
die durch Verordnung zu bestimmenden Universitäts-,
Studien- oder Landesbibliotheken abzuliefern und

2. der Parlamentsbibliothek und der Administrativen
Bibliothek des Bundeskanzleramtes anzubieten und,
wenn diese das binnen einem Monat verlangen, auf
eigene Kosten zu übermitteln.

(2) Die Anbietungs- und Ablieferungspflicht nach
Abs. 1 trifft den Hersteller eines Druckwerkes, wenn
dieses im Ausland verlegt wird und erscheint, jedoch im
Inland hergestellt wird.

(3) Der Anbietungspflicht bei periodischen Druck-
werken wird auch dadurch entsprochen, dass das Druck-
werk beim erstmaligen Erscheinen zum laufenden Be-
zug angeboten wird.

(4) Bei Bestimmung der Bibliotheken und der Stück-
zahl ist auf die Aufgaben der Archivierung und In-
formation und die Interessen von Wissenschaft, For-
schung, Lehre und Unterricht sowie auf die bundes-
staatliche Gliederung der Republik Österreich Bedacht
zu nehmen. Unter diesen Gesichtspunkten kann auch
die Ablieferung bestimmter Arten von Druckwerken
der im § 50 Z. 4 bezeichneten Beschaffenheit wegen ihres
über den unmittelbaren Tageszweck hinausgehenden
Informationsgehalts an die Österreichische National-
bibliothek angeordnet, und es können Druckwerke aus
bestimmten Fachgebieten oder bestimmter Art von der
Ablieferung an bestimmte Bibliotheken ausgenommen
werden, wenn diese solche Druckwerke zur Erfüllung
ihrer Aufgaben nicht benötigen. Die Stückzahl darf ins-
gesamt bei periodischen Druckwerken nicht mehr als
zwölf, sonst nicht mehr als sieben betragen.

§ 43a. Anbietungs- und Ablieferungspflicht 
bei sonstigen Medienwerken

(1) Der Anbietungs- und Ablieferungspflicht gemäß
§ 43 unterliegen auch sonstige Medienwerke mit Aus-
nahme von Schallträgern und Trägern von Laufbildern
(Filmwerken oder kinematographischen Erzeugnissen).
Medienwerke, die als elektronische Datenträger in tech-
nischer Weiterentwicklung von Druckwerken neben
schriftlichen Mitteilungen oder Standbildern auch Dar-
bietungen in Wort, Ton oder Laufbildern enthalten,
unterliegen der Anbietungs- und Ablieferungspflicht.

(2) Durch Verordnung können die Kategorien von
Medienwerken, die der Anbietungs- und Ablieferungs-
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pflicht unterliegen, vom Bundeskanzler im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Bildung, Wissenschaft
und Kultur näher festgelegt werden.

(3) Ist ein Medienwerk seiner Art nach nicht von der
Verordnung im Sinn des vorhergehenden Absatzes er-
fasst, so hat auf Antrag des möglichen Verpflichteten
oder der möglichen empfangsberechtigten Stelle der
Bundeskanzler nach Anhörung des Bundesministers für
Bildung, Wissenschaft und Kultur festzustellen, ob die
Verpflichtung zur Ablieferung oder Anbietung gemäß
Abs. 1 besteht, weil das Medienwerk nach seiner Auf-
machung und nach der Art der Verwendung als eine
technische Weiterentwicklung eines Druckwerkes an-
gesehen werden kann.

(4) § 43 Abs. 4 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass
insgesamt die Anzahl der abzuliefernden Stücke nicht
mehr als fünf betragen darf.

§ 44. Ablieferung und Vergütung

(1) Der Ablieferungspflicht nach § 43 Abs. 1 Z. 1 und
§ 43a hat der Medieninhaber binnen einem Monat nach
Beginn der Verbreitung, der Hersteller in den Fällen des
§ 43 Abs. 2 binnen einem Monat ab Herstellung nach-
zukommen. Gleiches gilt für die Anbietungspflichten
nach § 43 Abs. 1 Z. 2 und § 43a; dem Verlangen der Bi-
bliotheken nach Übermittlung ist binnen einem weite-
ren Monat ab Einlangen der Aufforderung zu entspre-
chen.

(2) In den Fällen des § 43 Abs. 2 genügt die Abliefe-
rung oder Übermittlung von Stücken der vom Herstel-
ler ausgelieferten Art. Gleiches gilt für Medienwerke
gemäß § 43a.

(3) Werden Druckwerke, deren Ladenpreis den Be-
trag von 145,� Euro übersteigt, nicht binnen sechs
Wochen zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte
Stelle die Hälfte des Ladenpreises zu vergüten. Bei Wer-
ken, die aus zwei oder mehreren einzeln verkäuflichen
Teilen bestehen, ist eine Vergütung für jeden dieser
Werkteile zu leisten, dessen Ladenpreis den angegebe-
nen Betrag übersteigt.

(4) Werden sonstige Medienwerke, deren Ladenpreis
den Betrag von 72,� Euro übersteigt, nicht binnen sechs
Wochen zurückgestellt, so hat die empfangsberechtigte
Stelle die Hälfte des Ladenpreises zu vergüten. Bei Wer-
ken, die aus zwei oder mehreren einzeln verkäuflichen
Teilen bestehen, ist eine Vergütung für jeden dieser
Werkteile zu leisten, dessen Ladenpreis den angegebe-
nen Betrag übersteigt. Werden sonstige Medienwerke,
deren Ladenpreis den Betrag von 72,� Euro nicht über-
steigt, nicht zurückgestellt, so hat die empfangsberech-

tigte Stelle dem zur Ablieferung Verpflichteten, wenn
für das abgelieferte Medienwerk nachweislich eine Ver-
gütung an Dritte für die Einräumung von Lizenzen zu
leisten war, diesen Aufwand zu ersetzen.

§ 45. Durchsetzung

(1) Werden Bibliotheksstücke nicht rechtzeitig ab-
geliefert oder angeboten oder wird dem Verlangen auf
Übermittlung der angebotenen Stücke nicht rechtzeitig
entsprochen, so können die empfangsberechtigten Stel-
len zur Durchsetzung ihres Anspruches die Erlassung
eines Bescheides durch die im Abs. 2 bezeichneten Be-
hörden begehren, in dem die Ablieferung dem nach § 43
oder § 43a dazu Verpflichteten aufgetragen wird.

(2) Wer der ihm nach § 43 oder § 43a obliegenden
Ablieferungs- oder Anbietungspflicht nicht nach-
kommt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist
hiefür von der nach dem Verlags- oder Herstellungsort
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde, im örtlichen
Wirkungsbereich einer Bundespolizeibehörde von die-
ser, mit Geldstrafe bis zu 2.180,� Euro zu bestrafen.

Ve r o r d n u n g  ü b e r  d i e  A b l i e f e r u n g  u n d
A n b i e t u n g  v o n  B i b l i o t h e k s s t ü c k e n

§ 1. Ablieferungspflicht

Von jedem Druckwerk, das in einem der nachge-
nannten Bundesländer verlegt wird oder erscheint, hat
der Medieninhaber (Verleger), wenn das Druckwerk
aber im Ausland verlegt wird und erscheint, jedoch in
einem der nachgenannten Bundesländer hergestellt
wird, der Hersteller binnen einem Monat nach Beginn
der Verbreitung bzw. nach Herstellung an die jeweils be-
zeichneten Bibliotheken folgende Anzahl von Biblio-
theksstücken auf eigene Kosten abzuliefern:

periodische sonstige
Druckwerke Druckwerke

Ti r o l
Österreichische 
Nationalbibliothek ........................ 4 2
Tiroler Landesarchiv 
(Bibliothek) ................................... 2 1
Universitätsbibliothek 
Innsbruck ....................................... 3 2

§ 2. Anbietungspflicht

(1) Von jedem Druckwerk, das im Inland verlegt wird
oder erscheint, hat der Medieninhaber (Verleger), wenn
das Druckwerk aber im Ausland verlegt wird und er-
scheint, jedoch im Inland hergestellt wird, der Herstel-
ler innerhalb eines Monats nach Beginn der Verbreitung
bzw. nach Herstellung der Parlamentsbibliothek und der
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Administrativen Bibliothek des Bundeskanzleramtes
sowohl von periodischen Druckwerken als auch von
sonstigen Druckwerken jeweils ein Bibliotheksstück
anzubieten und, wenn dies binnen einem Monat verlangt
wird, binnen einem weiteren Monat ab Einlangen der
Aufforderung auf eigene Kosten zu übermitteln.

(2) Der Anbietungspflicht bei periodischen Druck-
werken wird auch dadurch entsprochen, daß das Druck-
werk beim erstmaligen Erscheinen zum laufenden Be-
zug angeboten wird.

§ 3. Mehrere Verlags-, Erscheinungs- 
oder Herstellungsorte

Scheinen auf einem Druckwerk mehrere inländische
Verlags-, Erscheinungs- oder Herstellungsorte auf, so
beziehen sich die in den §§ 1 und 2 angeführten Pflich-
ten nur auf den erstgenannten inländischen Ort.

§ 4. Form der Ausgabe

(1) Grundsätzlich ist die vorgeschriebene Anzahl von
Druckwerken jeder Auflage abzuliefern oder anzu-
bieten. Erscheint ein Druckwerk jedoch in einer bro-
schierten und gebundenen Ausgabe, so ist nur die ge-
bundene Ausgabe abzuliefern oder anzubieten. Er-
scheint ein Teil der Auflage in Vorzugsausstattung, so
ist anstelle eines Bibliotheksstückes in Normalausstat-
tung ein Stück in dieser besonderen Ausstattung an die
Österreichische Nationalbibliothek und an die Landes-
bibliotheken, in Bundesländern, in denen keine Landes-
bibliothek besteht, an die Bibliotheken, die die Funk-
tion einer Landesbibliothek ausüben, entsprechend den
Bestimmungen des § 1 dieser Verordnung abzuliefern.

(2) Auf Ersuchen empfangsberechtigter Bibliothe-
ken sind ihnen statt gebundenen Bibliotheksstücken

und solchen in Vorzugsausstattung Bibliotheksstücke in
einfacherer Ausstattung abzuliefern.

§ 5. Kleindruckwerke

Für die im § 50 Z. 4 des Mediengesetzes angeführten
Druckwerke gelten die §§ 1 bis 4 nicht. Von den fol-
genden unter § 50 Z. 4 des Mediengesetzes fallenden
Druckwerken ist jedoch der Österreichischen Natio-
nalbibliothek die dieser nach § 1 dieser Verordnung zu-
stehende Stückzahl abzuliefern;

1. Schülerzeitungen;
2. Kursbücher und Fahrpläne (ausgenommen solche,

die vorwiegend innerbetrieblichen Zwecken dienen);
3. zum Anschlagen oder Aushängen bestimmte Druck-

werke, die im geselligen Leben als Hilfsmittel dienen;
4. Druckwerke, die im kulturellen, wissenschaft-

lichen und religiösen Leben sowie im Vereinsleben als
Hilfsmittel dienen;

5. Druckwerke, die im Wirtschaftsleben als Hilfs-
mittel dienen, nicht jedoch

a) andere als die in der Z. 6 angeführten Werbepro-
spekte, Preislisten, Preiskataloge und Auktionskataloge;

b) Druckwerke, die nur als Beilagen zu Handelswa-
ren und anderen Objekten, die nicht Druckwerke sind,
verbreitet werden;

6. Werbeprospekte, Preislisten, Preiskataloge und
Auktionskataloge, die den Buch-, Kunst-, Landkarten-,
Musikalien-, Antiquitäten- und Briefmarkenhandel so-
wie den Handel mit Ton- und Bildträgern betreffen;

7. Druckwerke, die im Rahmen der Tätigkeit eines
Amtes oder einer Interessenvertretung oder bei einer
anderen vergleichbaren Betätigung als Hilfsmittel die-
nen, sofern sie nicht ausdrücklich zum inneren Dienst-
gebrauch bestimmt gekennzeichnet sind.

31.
Das System der Einheitsbewertung vor dem Verfassungsgerichtshof

Der Verfassungsgerichtshof hat sich in seinem Er-
kenntnis vom 13. März 2008, Zahl B 1534/07, mit der
Frage der Verfassungskonformität des Systems der Ein-
heitsbewertung im Bewertungsgesetz 1955 auseinan-
dergesetzt.

I.1. Der Beschwerdeführer ist Hälfteeigentümer einer
Liegenschaft in Tulln. Auf dieser war im Jahr 1978 ein
Einfamilienhaus errichtet worden. Der Einheitswert

wurde zum Stichtag 1. Jänner 1979 mit S 304.000,� fest-
gesetzt. Aufgrund der linearen Erhöhung der Einheits-
werte des Grundvermögens um 35% beträgt der Ein-
heitswert für das gesamte bebaute Grundstück derzeit
S 410.000,� (E 29.795,86).

Gegen die Vorschreibung der Grundsteuer für das
2. Quartal 2004 in Höhe von E 58,58 erhob der Be-
schwerdeführer Einspruch. Dieser wurde von der Ge-
meinde Tulln als unzulässig zurückgewiesen. Daraufhin
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stellte der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 27. Ok-
tober 2004 einen Antrag auf Wertfortschreibung an das
Finanzamt Tulln; dies im Wesentlichen mit der Begrün-
dung, dass die technische Abnützung des Gebäudes seit
1979 bisher ebenso wenig Berücksichtigung gefunden
habe wie die �negative Grundstückspreisentwicklung�.

2. Dieser Antrag wurde vom Finanzamt mit der Be-
gründung abgewiesen, dass sämtliche Werte zum 1. Jän-
ner 1973 ermittelt worden seien und bis zur Durchfüh-
rung einer neuerlichen Hauptfeststellung ihre Gültig-
keit behielten. Mit der nunmehr bekämpften Beru-
fungsentscheidung vom 3. Juli 2007 wies der Unabhän-
gige Finanzsenat, Außenstelle Wien (in der Folge: UFS),
die dagegen erhobene Berufung ab: Die Alterung des
Gebäudes während des Hauptfeststellungszeitraumes
könne für sich allein nicht zu einer Wertfortschreibung
führen. Außerdem seien nach § 23 BewG 1955 bei Fort-
schreibungen der tatsächliche Zustand des Grundbesit-
zes vom Fortschreibungszeitpunkt und die Wertver-
hältnisse vom Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde
zu legen.

3. Gegen diesen Bescheid richtet sich die auf Art. 144
B-VG gestützte Beschwerde, in der die Verletzung in
Rechten wegen Anwendung eines verfassungswidrigen
Gesetzes behauptet und die kostenpflichtige Aufhe-
bung des Bescheides beantragt wird. Die Beschwerde
hält die §§ 23 und 56 Abs. 6 BewG 1955 für verfas-
sungswidrig und regt die Einleitung eines Gesetzesprü-
fungsverfahrens an.

Nach der derzeitigen Rechtslage könnten unter-
schiedliche Preisentwicklungen bei Grundstücken seit
dem 1. Jänner 1973 steuerlich keine Berücksichtigung
finden. Dies führe dazu, dass Grundeigentümer, deren
Grundstück beispielsweise aufgrund eines Verfalls der
Wohngegend eine Wertminderung erfahren hat, unter
Umständen genauso viel Grundsteuer zahlen müssten
wie Eigentümer jener Grundstücke, die eine wesentliche
Wertsteigerung für ihre Liegenschaft verzeichnen kön-
nen. Der Verfassungsgerichtshof habe (in seinen Er-
kenntnissen zum ErbStG) ausgeführt, dass die regional
oder individuell unterschiedliche Wertentwicklung der
Grundstücke in der Bemessungsgrundlage nicht abge-
bildet sei, da zur Wertermittlung bei Grundbesitz auf
jahrzehntelang unveränderte Einheitswerte zurückge-
griffen werde. Im Einzelnen führt die Beschwerde dazu
aus:

�Mit der Grundsteuer wird der inländische Grund-
besitz, und zwar Grund und Boden einschließlich der
Bestandteile, besteuert. Die Höhe der Steuer richtet sich

nach dem vom zuständigen örtlichen Finanzamt be-
stimmten Einheitswert. Bei der Einheitsbewertung nach
dem Bewertungsgesetz 1955 wird für Grund und Boden
sowie für die Gebäude in einem eigenen Feststellungs-
verfahren für einen längeren Zeitraum ein Wert ermit-
telt. Die letzte Hauptfeststellung der Einheitswerte des
Grundvermögens hat zum Stichtag 1. Jänner 1972 mit
Wirksamkeit 1. Jänner 1973 stattgefunden. Seit dieser
Zeit wurde keine Hauptfeststellung mehr durchgeführt.
In Etappen wurden lediglich die bei der letzten Haupt-
feststellung errechneten Werte um insgesamt 35% linear
im Zeitraum 1977 bis 1983 angehoben. Die Aufkom-
menszuwächse, also die Dynamik der Grundsteuer, ist
seit 1973 mit Ausnahme der linearen Erhöhung der Ein-
heitswerte um 35% Ende der 1970er und Anfang der
1980er Jahre nur durch Neubauten, Umbauten und das
Auslaufen der Grundsteuerbefreiung bestimmt. Wert-
steigerungen der Grundstücke bleiben durch das starre
Festhalten am Stichtag 1. Jänner 1973 ohne Auswirkung
auf die Steuerlast des einzelnen Grundbesitzers, so auch
des Beschwerdeführers. Durch die lange Säumnis einer
neuen Hauptfeststellung haben die maßgeblichen Be-
stimmungsgrößen der letzten Hauptfeststellung zum
1. Jänner 1973 (Verkehrswerte für Grund und Boden,
fiktive Neuherstellungswerte für Gebäude) durch die
regional sehr unterschiedlich strukturellen Entwicklun-
gen ihren Zusammenhalt verloren. Sie entsprechen nicht
mehr den tatsächlichen Verhältnissen, was nach Ansicht
des Beschwerdeführers verfassungswidrig ist.

...
Die Wertfortschreibung wurde geschaffen, um Wert-

änderungen innerhalb des bestehenden Hauptfeststel-
lungszeitpunkts berücksichtigen zu können. Wertver-
änderungen durch Grundstückspreisentwicklung kann
aber nicht Rechnung getragen werden. Selbst bei star-
ken Wertänderungen ergibt sich aufgrund der Bestim-
mung des § 23 BewG keine Möglichkeit, auf Grund-
stückspreisentwicklungen einzugehen. § 23 BewG be-
sagt, dass auch bei Wertfortschreibung die Wertverhält-
nisse vom Hauptfeststellungszeitpunkt zugrunde zu
legen sind. Aber auch der Verfall des Einfamilienhauses
kann aufgrund der Regelung des § 23 BewG sowie des
§ 53 Abs. 6 BewG nicht zu einer anderen Bewertung im
Weg der Wertfortschreibung führen. Die Alterung des
Gebäudes kann durch die Berücksichtigung der Wert-
verhältnisse zum Hauptfeststellungszeitpunkt auf die
Bewertung keinen Einfluss haben. Zwar ist nach Ansicht
des VwGH bei der Bewertung eines Gebäudes auch das
Alter zu berücksichtigen (VwGH vom 5. März 1990,
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Zl. 89/17/0022). Die Berücksichtigung des Alters muss
aber in unserem Fall unterbleiben, weil bei der Wert-
fortschreibung immer auf die Wertverhältnisse zum
Hauptfeststellungszeitpunkt abzustellen ist, das Ge-
bäude zum Hauptfeststellungszeitpunkt jedoch noch
gar nicht errichtet war, sodass eine pauschale Berück-
sichtigung des Alters schon aus diesem Grund denkun-
möglich ist. Die Wertfortschreibung wird dadurch ad
absurdum geführt.

Eine andere Möglichkeit, der Alterung des Gebäudes
Rechnung zu tragen, verhindert § 53 Abs. 6 BewG. Die-
ser sieht vor, dass der Abschlag für technische Abnüt-
zung lediglich zum Hauptfeststellungszeitpunkt mög-
lich ist. Im vorliegenden Fall wurde das Haus erst nach
dem Hauptfeststellungszeitpunkt erbaut. Nunmehr ist
es aber fast 30 Jahre alt und mit Sicherheit nicht mehr
gleich viel wert wie ein Neubau. Eine jährliche Ab-
schreibung, wie sie beispielsweise bei Betriebsvermögen
zulässig ist, ist aber beim Grundvermögen nicht mög-
lich, weil das Gebäude erst nach dem Hauptfeststel-
lungszeitpunkt benützungsfertig wurde.

...�
4. Der UFS legte die Verwaltungsakten vor und er-

stattete eine Gegenschrift, in der er im Wesentlichen die
Auffassung vertritt, unsachliche Bewertungsdiskrepan-
zen seien nicht die Folge der vom Beschwerdeführer an-
gegriffenen Normen, sondern des Verzichts auf die pe-
riodischen Hauptfeststellungen. Der UFS beantragt da-
her, die Beschwerde abzuweisen.

II. Rechtslage Das Bundesgesetz vom 13. Juli 1955
über die Bewertung von Vermögenschaften (Bewer-
tungsgesetz 1955 � BewG 1955), BGBl. 148, zuletzt ge-
ändert durch BGBl. I Nr.100/2006, lautet auszugsweise:

�§ 20. Hauptfeststellung.

(1) Die Einheitswerte werden allgemein festgestellt
(Hauptfeststellung) in Zeitabständen von je neun Jah-
ren für die wirtschaftlichen Einheiten des land- und
forstwirtschaftlichen Vermögens und des Grundvermö-
gens, für die Betriebsgrundstücke und die Gewerbebe-
rechtigungen;

(2) Der Hauptfeststellung werden die Verhältnisse zu
Beginn des Kalenderjahres (Hauptfeststellungszeit-
punkt) zugrunde gelegt. Die Vorschriften im § 65 über
die Zugrundelegung eines anderen Zeitpunktes bleiben
unberührt.

(3) Die gemäß Abs. 1 festzustellenden Einheitswerte
werden erst mit Beginn des jeweiligen Folgejahres wirk-

sam. Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die zur vorange-
gangenen Hauptfeststellung festgestellten Einheits-
werte, soweit nicht die Voraussetzungen für die Durch-
führung von Fortschreibungen oder Nachfeststellungen
gemäß den §§ 21 und 22 gegeben sind; beim Vorliegen
der erwähnten Voraussetzungen sind Fortschreibungen
und Nachfeststellungen auch zu den Hauptfeststel-
lungszeitpunkten gemäß Abs1 durchzuführen.

...

§ 21. Fortschreibung.

(1) Der Einheitswert wird neu festgestellt,
1. wenn der gemäß § 25 abgerundete Wert, der sich

für den Beginn eines Kalenderjahres ergibt,
a) bei den wirtschaftlichen Einheiten des land- und

forstwirtschaftlichen Vermögens sowie bei den Be-
triebsgrundstücken, die losgelöst von ihrer Zugehörig-
keit zu einem Betriebsvermögen einen land- und forst-
wirtschaftlichen Betrieb bilden würden (§ 60 Abs. 1 Z. 2),
entweder um mehr als ein Zwanzigstel, mindestens aber
um 200,� Euro oder um mehr als 3.650,� Euro,

b) bei den übrigen wirtschaftlichen Einheiten und
Untereinheiten des Grundbesitzes entweder um mehr
als ein Zehntel, mindestens aber um 400,� Euro oder um
mehr als 7.300,� Euro von dem zum letzten Feststel-
lungszeitpunkt festgestellten Einheitswert abweicht
(Wertfortschreibung) oder

2. wenn die Art des Bewertungsgegenstandes von der
zuletzt im Einheitswertbescheid festgestellten Art ab-
weicht (Artfortschreibung).

(2) Die im Abs. 1 Z. 1 festgesetzten Wertgrenzen sind
nicht zu beachten, wenn für einen Teil des Bewertungs-
gegenstandes ein Grund für eine Abgabenbefreiung ein-
tritt oder wegfällt.

(3) Fällt eine wirtschaftliche Einheit oder Unterein-
heit, für die ein Einheitswert bereits festgestellt ist, weg
oder ist gemäß § 25 ein Einheitswert nicht mehr fest-
zustellen oder tritt für den ganzen Steuergegenstand
eine Steuerbefreiung ein, so ist der Einheitswert auf den
Wert Null fortzuschreiben.

(4) Allen Fortschreibungen einschließlich der Fort-
schreibungen aufgrund einer Änderung der steuerlichen
Zurechnung des Bewertungsgegenstandes (Zurech-
nungsfortschreibung) sind die Verhältnisse bei Beginn
des Kalenderjahres zugrunde zu legen, das auf die Än-
derung folgt (Fortschreibungszeitpunkt). Die Vor-
schriften im § 65 über die Zugrundelegung eines ande-
ren Zeitpunktes bleiben unberührt.

...
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§ 23. Wertverhältnisse bei Fortschreibungen 
und bei Nachfeststellungen.

Bei Fortschreibungen und bei Nachfeststellungen der
Einheitswerte für Grundbesitz sind der tatsächliche Zu-
stand des Grundbesitzes vom Fortschreibungszeit-
punkt oder vom Nachfeststellungszeitpunkte und die
Wertverhältnisse vom Hauptfeststellungszeitpunkt zu-
grunde zu legen.

...

§ 53. Bewertung von bebauten Grundstücken.

(1) Bei der Bewertung von bebauten Grundstücken
(Grundstücke, deren Bebauung abgeschlossen ist, und
Grundstücke, die sich zum Feststellungszeitpunkt im
Zustand der Bebauung befinden), ist vom Bodenwert
(Abs. 2) und vom Gebäudewert (Abs3 bis 6) auszu-
gehen.

(2) Als Bodenwert ist der Wert maßgebend, mit dem
der Grund und Boden allein als unbebautes Grundstück
gemäß § 55 zu bewerten wäre. Dabei sind insbesondere
die Lage und die Form des Grundstückes sowie alle ande-
ren den gemeinen Wert von unbebauten Grundstücken
beeinflussende Umstände zu berücksichtigen. Der Wert
jener Fläche, die das Zehnfache der bebauten Fläche
nicht übersteigt, ist um 25. v. H. zu kürzen.

(3) Der Gebäudewert ist vorbehaltlich der Bestim-
mungen der Abs. 4 und 5 aus dem Neuherstellungswert
abzuleiten, der sich je nach der Bauweise und Ausstat-
tung der Gebäude oder der Gebäudeteile bei Unterstel-
lung von Durchschnittspreisen je Kubikmeter des um-
bauten Raumes der Gebäude oder der Gebäudeteile er-
gibt. Umbauter Raum ist der auf mindestens drei Seiten
von Wänden umschlossene innere nutzbare Raum zu-
züglich des Raumes, den die Umwandung einnimmt.

(4) ...
(5) ...
(6) Bei der Ermittlung des Gebäudewertes ist der

Neuherstellungswert (Abs. 3 bis 5) entsprechend dem
Alter der Gebäude oder der Gebäudeteile im Haupt-
feststellungszeitpunkt durch einen Abschlag für tech-
nische Abnützung zu ermäßigen. Als Alter des Gebäu-
des oder des Gebäudeteiles gilt der Zeitraum vom Be-
ginn des Kalenderjahres, in dem das Gebäude oder der
Gebäudeteil benützungsfertig wurde, bis zum Haupt-
feststellungszeitpunkt. Benützungsfertig ist ein Ge-
bäude oder Gebäudeteil mit jenem Tag, mit dem die Be-
hörde die Benützung für zulässig erklärt hat. Als be-
nützungsfertig im Sinn dieses Gesetzes gilt ein Gebäude
oder Gebäudeteil auch mit der ersten tatsächlichen Be-

nützung oder Vermietung. Der Abschlag beträgt jähr-
lich

a) allgemein .................................................. 1.3 v. H.,
b) bei Gebäuden, die der 

gewerblichen Beherbergung dienen ............... 2.0 v. H.,
c) bei Lagerhäusern 

und Kühlhäusern ............................................ 2.0 v. H.,
d) bei Fabriksgebäuden, Werkstätten-

gebäuden, Garagen, Lagerhäusern und 
Kühlhäusern, die Teile der wirtschaftlichen 
Einheit eines Fabriksgrundstückes sind, 
weiters bei offenen Hallen, soweit sie nicht 
unter lit. e oder f fallen .................................... 2.5 v. H.,

e) bei leichter oder behelfs-
mäßiger Bauweise ............................................ 3.0 v. H.,

f) bei einfachen Holzgebäuden 
oder offenen Hallen in Holzkonstruktion ..... 5.0 v. H.
des Neuherstellungswertes. Bei noch benützbaren Ge-
bäuden oder Gebäudeteilen darf der Abschlag in den Fäl-
len gemäß lit. a und b nicht mehr als 70 v. H., in den Fäl-
len gemäß lit. c bis f nicht mehr als 80 v. H. betragen.

...�

III. Die Beschwerde ist zulässig, jedoch im Ergebnis
nicht berechtigt:

1. Dem Beschwerdeführer ist einzuräumen, dass die
von ihm bekämpften Vorschriften des § 23 bzw. des § 53
Abs. 6 BewG 1955 einer Berücksichtigung der Alterung
eines Gebäudes, aber auch einer Berücksichtigung der
Wertminderung eines Grundstückes während des Haupt-
feststellungszeitraumes entgegenstehen. Seinen daraus
gezogenen verfassungsrechtlichen Schlussfolgerungen
ist allerdings zunächst entgegenzuhalten, dass die be-
kämpften Vorschriften (lediglich) bezwecken und be-
wirken, dass während des (vom Gesetz mit neun Jahren
festgesetzten) Hauptfeststellungszeitraumes eine Wert-
fortschreibung allein aufgrund einer inneren Wertände-
rung des Bewertungsgegenstandes ausgeschlossen ist.
Gegen dieses Anliegen ist aus verfassungsrechtlicher
Sicht nichts einzuwenden; es dient sowohl der Verfah-
rensökonomie als auch dem Gedanken der Bewer-
tungsgleichmäßigkeit während eines überschaubaren
Zeitraumes.

2. Soweit der Vorwurf des Beschwerdeführers aber so
zu verstehen ist, dass durch die (wiederholte) Verschie-
bung der Hauptfeststellungen für die Bewertung des
Grundvermögens die von ihm bekämpften Bestimmun-
gen zu verfassungswidrigen Ergebnissen führen, weil sie
eine unsachliche Gleichstellung wesentlich verschiede-
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ner Sachverhalte (nämlich alter und neuer Gebäude bzw.
von entwerteten und nicht entwerteten Grundstücken)
zur Folge haben bzw. � allgemein � die sachgerechte Be-
rücksichtigung von Wertverschiebungen und -verände-
rungen verhindern, ist ihm Folgendes entgegenzuhalten:

Der Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis vom
7. März 2007, Zl. G 54/06 ua., im Zusammenhang mit
der Bewertung von Grundbesitz im Erbschaftssteuer-
recht darauf hingewiesen, dass es der Gleichheitssatz
dem Gesetzgeber nicht verwehrt, ein Bewertungsver-
fahren zu wählen, das verwaltungsökonomischen An-
forderungen gerecht wird und mit Typisierungen und
Schätzungen operiert, dass der Spielraum des Gesetz-
gebers dabei aber umso geringer ist, je erheblicher die
mit der Bemessungsgrundlage verbundenen Steuerfol-
gen sind. Er ist damals letztlich zum Ergebnis gekom-
men, dass § 19 Abs. 2 ErbStG, der bei Erwerb von
Grundbesitz zwingend den Ansatz von Einheitswerten
vorsieht, deren letzte Hauptfeststellung Jahrzehnte zu-
rück liegt, im Hinblick auf den Belastungsgrund der Erb-
schaftssteuer zu unsachlichen und gleichheitswidrigen
Ergebnissen führt.

Der Verfassungsgerichtshof hat somit in diesem Er-
kenntnis nicht das System der Einheitsbewertung als
solches oder einzelne Regeln des BewG 1955 für be-
denklich erachtet, sondern den Umstand, dass ein
Steuergesetz, dessen Ziel es ist, den durch unentgeltliche
Erwerbe unter Lebenden oder von Todes wegen erziel-
ten Zuwachs an wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit zu
erfassen, mit Bemessungsgrundlagen arbeitet, die nicht
geeignet sind, dieses Ziel zu erreichen.

Daraus folgt aber bereits, dass die verfassungsrecht-
liche Relevanz der vom Beschwerdeführer geltend ge-
machten Unstimmigkeiten innerhalb der Einheitsbe-
wertung des Grundvermögens � mögen diese auch zu-
treffen � nicht isoliert aus der Sicht des Bewertungsge-
setzes beurteilt werden kann. Die Anknüpfung an his-
torische Einheitswerte (oder ein Vielfaches von ihnen)
ist gleichheitsrechtlich nur im Zusammenhang mit den
konkreten Steuerfolgen zu beurteilen und muss daher
nicht durchgängig jene Konsequenzen haben, die sich
im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuer erge-

ben haben. Vielmehr wird die Art der abgabenrecht-
lichen Folgen dafür maßgeblich sein, ob ein Rückgriff
auf die nach den Regeln des Bewertungsgesetzes ge-
wonnenen Einheitswerte ungeachtet der unstrittig ge-
gebenen Unstimmigkeiten verfassungsrechtlich zuläs-
sig ist. Bei Betrachtung der jeweiligen Abgabengesetze
ist es daher nicht ausgeschlossen, dass eine Abwägung
ergibt, dass das Anknüpfen an die nach den Regeln des
BewG 1955 gewonnenen Bemessungsgrundlagen (Ein-
heitswerte) im Zusammenhang mit der Art oder dem
(geringen) Gewicht der daran geknüpften Steuerfolgen
ein Inkaufnehmen der mit der Heranziehung des Ein-
heitswertsystems verbundenen Unschärfen zu Gunsten
der damit erreichten Verwaltungsökonomie (noch)
rechtfertigt. Entsprechendes gilt, soweit an die Ein-
heitswerte andere Rechtsfolgen geknüpft sind.

3. Aus dem Blickwinkel des vorliegenden Beschwerde-
falls ist nicht hervorgekommen, dass die im Bescheid an-
gewendeten §§ 23 und 53 Abs. 6 BewG 1955 oder das
von ihnen vorausgesetzte System der Einheitsbewer-
tung schon in sich aufgrund der vorgebrachten Beden-
ken oder anderer Umstände verfassungswidrig wären,
d. h. schon in sich ungeeignet wären, für weitere Rechts-
folgen als Bemessungsgrundlage zu dienen. Dadurch ist
nicht ausgeschlossen, dass sich in Verfahren, in denen
Rechtsvorschriften anzuwenden sind, die an Einheits-
werte oder auch an andere nach den Regeln des BewG
1955 gewonnene Bemessungsgrundlagen weitere Rechts-
folgen knüpfen, eine vom Gerichtshof wahrzuneh-
mende Verfassungswidrigkeit ergibt. Ob die Bereini-
gung einer solchen Verfassungswidrigkeit durch Aufhe-
bung von Vorschriften des anknüpfenden Rechtsgebie-
tes oder von Vorschriften des Bewertungsgesetzes zu er-
folgen hätte, wird jeweils im Einzelfall zu entscheiden
sein (vgl. z. B VfSlg. 13.726/1994, 16.678/2002).

4. Da der Beschwerdeführer � substantiiert � nur die
Verletzung in Rechten wegen Anwendung einer

rechtswidrigen generellen Norm behauptet hat, war
nicht darauf einzugehen, ob die Verletzung eines ande-
ren (verfassungsgesetzlich gewährleisteten) Rechtes
vorliegt (z. B. VfSlg. 15.432/1999, 16.553/2002).

5. Die Beschwerde war daher abzuweisen.
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Der Verwaltungsgerichtshof hat sich in einem Er-
kenntnis vom 28. Mai 2008, Zahl 2008/04/12, mit der
Vorverlegung der Sperrstunde auseinandergesetzt. In
seiner Begründung hat er ausgeführt:

Mit dem angefochtenen Bescheid des Landeshaupt-
mannes wurde die Vorstellung des Beschwerdeführers
gegen die vom Stadtrat der mitbeteiligten Stadtgemeinde
im Instanzenzug gemäß § 113 Abs. 5 GewO 1994 ver-
fügte Vorverlegung der Sperrstunde für den näher um-
schriebenen Gastgewerbebetrieb des Beschwerdefüh-
rers von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr gemäß § 47 Abs. 5 Bun-
des-Gemeindeaufsichtsgesetz, BGBl. Nr. 123/1967, als
unbegründet abgewiesen. Begründend wurde im We-
sentlichen ausgeführt, der erstinstanzliche Bescheid
habe sich auf das Vorliegen sicherheitspolizeilicher Be-
denken gestützt, die auf Feststellungen des Bezirkspo-
lizeikommandos Kufstein gründeten. Davon unabhän-
gig seien seit Jahren Beschwerden von Anrainern an die
mitbeteiligte Stadtgemeinde gerichtet worden, die alle-
samt auch im Zusammenhang mit den Feststellungen
des Bezirkspolizeikommandos gestanden seien. Dem
Vorbringen des Beschwerdeführers, die Polizei treffe
keine konkrete Aussage darüber, dass sein Lokal mit den
angezeigten Straftaten, Ruhestörungen etc. in Zusam-
menhang gebracht werde, habe die Berufungsbehörde
entgegnet, dass im Polizeibericht sehr wohl das Lokal
des Beschwerdeführers angeführt gewesen sei. Es sei
darauf hingewiesen worden, dass auf den Wanderungen
zu näher genannten Nachtlokalen (darunter auch jenes
des Beschwerdeführers), die allesamt eine spätere Sperr-
stunde als 2.00 Uhr aufwiesen, strafbare Delikte gesetzt
worden seien. Eine Verbindung mit den Gästen des Lo-
kales des Beschwerdeführers sei daher gegeben. Nur im
Bereich dieser Lokale seien im Zeitraum vom 1. Jänner
2006 bis Ende Mai 2007 insgesamt ca. 60 Körperverlet-
zungen (meist Raufereien), ca. 120 Sachbeschädigungen
aller Art (Vandalenakte) und ca. 200 Anzeigen wegen
Anstandsverletzungen, Ordnungsstörungen und Lärm-
erregung den zuständigen Behörden zur Anzeige ge-
bracht worden. Damit sei klar zum Ausdruck gebracht
worden, dass sicherheitspolizeiliche Bedenken bestün-
den. Der Beschwerdeführer habe in seiner Vorstellung
vorgebracht, das Ermittlungsverfahren habe sich aus-
schließlich auf eine 2 1/2 Seiten umfassende Feststel-
lung des Bezirkspolizeikommandos K. erschöpft. Die
darin genannten Vorfälle bzw. Delikte oder Anstands-

verletzungen seien ganz pauschal und allgemein, ohne
irgendeine direkte Bezugnahme auf den Gewerbebetrieb
des Beschwerdeführers, weshalb es bereits am Kausal-
zusammenhang zwischen den beanstandeten Vorfällen
und dem Betrieb des Beschwerdeführers mangle. Nahe-
zu bei der Hälfte der Vorfälle handle es sich um straf-
bare Delikte, weshalb die Anwendung des § 113 Abs. 5
GewO 1994 in diesem Zusammenhang rechtswidrig er-
folgt sei. Hinsichtlich der verbleibenden Anstandsver-
letzungen, Ordnungsstörungen und Lärmerregungen
fehlten Feststellungen bzw. Ermittlungen, inwieweit das
Tatbestandsmerkmal der unzumutbaren Belästigung
überhaupt auf den Betrieb des Beschwerdeführers zu-
treffe. Zur Frage, ob den sicherheitspolizeilichen Be-
denken durch die Vorschreibung einer früheren Sperr-
stunde wirksam begegnet werden könne, sei auf die
schlüssigen Ausführungen der Gemeindebehörden zu
verweisen, dass durch eine Vereinheitlichung der Sperr-
zeiten der in Rede stehenden Lokale ein Hin- und Her-
wandern der Gäste hintangehalten werden könne. Die
Vorverlegung der Sperrstunde stelle jedenfalls ein taug-
liches Mittel dar, um den festgestellten sicherheitspoli-
zeilichen Missständen wirksam zu begegnen. Gegen die-
sen Bescheid richtet sich die vorliegende Beschwerde,
über die der Verwaltungsgerichtshof nach Vorlage der
Akten des Verwaltungsverfahrens und Erstattung einer
Gegenschrift durch die belangte Behörde � die mitbe-
teiligte Partei hat sich am verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahren nicht beteiligt � erwogen hat: Gemäß § 113 Abs. 5
GewO 1994 hat die Gemeinde eine frühere Sperrstunde
vorzuschreiben, wenn die Nachbarschaft wiederholt
durch ein nicht strafbares Verhalten von Gästen vor der
Betriebsanlage des Gastgewerbebetriebes unzumutbar
belästigtwurde, oder wenn sicherheitspolizeiliche Be-
denken bestehen. Die Ermächtigung der Gemeinde zur
Vorverlegung der Sperrstunde hat somit zur Vorausset-
zung, dass entweder das von Gästen, die einer be-
stimmten Betriebsanlage zuzurechnen sind, außerhalb
dieser Betriebsanlage gesetzte Verhalten wiederholt zu
einer unzumutbaren Belästigung der Nachbarn geführt
hat, oder dass sicherheitspolizeiliche Bedenken beste-
hen (vgl. die bei Grabler/Stolzlechner/Wendl, GewO2
[2003] S. 908 ff dargestellte Rechtsprechung). In der
Beschwerde wird gegen die Ansicht der belangten Be-
hörde, die Vorverlegung der Sperrstunde von 3.00 Uhr
auf 2.00 Uhr sei gegenständlich durch sicherheitspoli-

32.
Der Verwaltungsgerichtshof zur Vorverlegung der Sperrstunde
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zeiliche Bedenken gerechtfertigt, ins Treffen geführt, im
gesamten durchgeführten Verfahren sei keine eindeutige
Zuordnung einzelner Ordnungswidrigkeiten bzw. ge-
richtlicher Straftatbestände zu Gästen des Lokales des
Beschwerdeführers möglich gewesen. Der Beschwerde-
führer habe bereits seit Beginn des Verfahrens beharr-
lich eine Beteiligung seiner Gäste an den erwähnten
Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten in Abrede ge-
stellt. Wenn die belangte Behörde die Annahme des Be-
zirkspolizeikommandos, durch eine �Vereinheitlichung
der Sperrzeiten der in Rede stehenden Lokale� könne
ein Hin- und Herwandern der Gäste hintangehalten
werden, als schlüssig bezeichne, sei dem entgegenzu-
halten, dass in keiner Weise festgestellt worden sei, das
Lokal des Beschwerdeführers werde von �hin- und her-
wandernden Gästen� besucht. Die Behörde spreche
selbst in ihren Ausführungen eine Vielzahl von Gast-
betrieben an. Gerade deshalb wäre es jedenfalls erfor-
derlich gewesen, bestimmte Vorfälle, Ordnungswidrig-
keiten oder Straftaten einzelnen Lokalen bzw. Gästen
von einzelnen Lokalen zuzuordnen. Das vom Be-
schwerdeführer betriebene Gastlokal sei ein Nachtlokal
gehobenen Anspruches und vom Konzept so ausgelegt,
hauptsächlich und zum größten Teil Gäste mittleren
Alters (ab 40 aufwärts) anzusprechen. Es liege auf der
Hand, dass sich das Verhalten der Gäste des Beschwerde-
führers wesentlich vom Verhalten der Gäste anderer Lo-
kale in seiner Umgebung unterscheide, die jeweils Ju-
gendzentrumscharakter bzw. �Apres-Ski-Charakter�
aufwiesen. Eine Vorverlegung der Sperrstunde sei nur
bei jenen Lokalen gerechtfertigt, die die Grundlage für
die vorliegenden �sicherheitspolizeilichen Bedenken�
geben. Nach der hg. Judikatur erfordert die Erfüllung
des Tatbestandsmerkmales �sicherheitspolizeiliche Be-
denken� das Bestehen von durch entsprechende Sach-
verhaltsfeststellungen gedeckten konkreten Bedenken,
aus deren Art sich schlüssig erkennen lässt, dass ihnen
durch die Vorschreibung einer früheren Sperrstunde
wirksam begegnet werden kann (vgl. die hg. Erkennt-
nisse vom 12. September 2007, Zl. 2007/04/0138, und
vom 29. Juni 2005, Zl. 2003/04/0080, jeweils mwN). Im
erstgenannten Erkenntnis hat der Verwaltungsgerichts-
hof weiters zum Ausdruck gebracht, dass sowohl die
Zahl als auch die Beschaffenheit von angezeigten Vor-
fällen sicherheitspolizeiliche Missstände zum Ausdruck
bringen können, die der Annahme sicherheitspolizei-

licher Bedenken im Sinn des § 113 GewO eine ausrei-
chende Grundlage geben. Sicherheitspolizeiliche Be-
denken seien im Übrigen nicht davon abhängig, dass es
zu gerichtlichen Verurteilungen oder Vorerhebungen
gekommen sei. Im letztgenannten Erkenntnis hat der
Verwaltungsgerichtshof ausgeführt, es sei nicht wesent-
lich, dass die sicherheitspolizeilichen Bedenken jeden-
falls auf Vorkommnisse in der gastgewerblichen Be-
triebsanlage selbst zurückzuführen sein müssten. Wei-
ters sei es in diesem Zusammenhang auch nicht ent-
scheidungsrelevant, inwiefern dem Gastgewerbetrei-
benden etwa ein Verschulden am Eintritt von Sachver-
haltsumständen anzulasten sei, welche die Annahme
sicherheitsbehördlicher Bedenken im dargestellten Sinn
rechtfertigten. Im Beschwerdefall konnte sich die be-
langte Behörde auf konkrete Sachverhaltsfeststellungen
sowohl über die Zahl als auch über die Art der ange-
zeigten Vorfälle stützen. Dass es sich bei den genannten
Vorfällen um Körperverletzungen, Sachbeschädigungen
aller Art, Anstandsverletzungen, Ordnungsstörungen
und Lärmerregungen gehandelt hat und die Häufung
dieser Vorfälle rechtfertigen an sich sicherheitspolizei-
liche Bedenken im Sinn des § 113 GewO 1994. Im Po-
lizeibericht wird ausdrücklich festgehalten, dass diese
Vorfälle sich auch im Bereich des Lokals des Beschwerde-
führers in der S ereignet haben. Dass diese Vorfälle kei-
nen Bezug zum Lokal des Beschwerdeführers haben,
wird mit dem bloß allgemein gehaltenen Beschwerde-
vorbringen, das vom Beschwerdeführer betriebene
Gastlokal sei vom Konzept so ausgelegt, dass �haupt-
sächlich und zum größten Teil Gäste mittleren Alters
(ab 40 aufwärts) angesprochen werden�, nicht dargetan.
Zur Frage, ob den sicherheitspolizeilichen Bedenken
durch die Vorschreibung einer früheren Sperrstunde
wirksam begegnet werden könne, liegt dem angefoch-
tenen Bescheid die Auffassung zu Grunde, es könne
durch eine einheitliche Sperrzeit aller Lokale im Stadt-
kern einem Hin- und Herwandern der Gäste zwischen
den Lokalen � also auch Zuwanderungen zum und Ab-
wanderungen vom Lokal des Beschwerdeführers � vor-
gebeugt werden. Diese Annahme ist vor dem Hinter-
grund des � von den Gemeindebehörden angesproche-
nen � �erhöhten Lokaltourismus� alkoholisierter Gäste
in den frühen Morgenstunden nicht unschlüssig. Da sich
die Beschwerde daher als unbegründet erweist, war sie
gemäß § 42 Abs. 1 VwGG abzuweisen.
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Juni 2008 Juli 2008
(endgültig) (vorläufig)

Index der Verbraucherpreise 2005
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 107,7 107,6

Index der Verbraucherpreise 2000
Basis: Durchschnitt 2000 = 100 119,1 119,0

Index der Verbraucherpreise 96
Basis: Durchschnitt 1996 = 100 125,4 125,2

Index der Verbraucherpreise 86
Basis: Durchschnitt 1986 = 100 163,9 163,8

Index der Verbraucherpreise 76
Basis: Durchschnitt 1976 = 100 254,8 254,6

Index der Verbraucherpreise 66
Basis: Durchschnitt 1966 = 100 447,2 446,8

Index der Verbraucherpreise I
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 569,7 569,2

Index der Verbraucherpreise II
Basis: Durchschnitt 1958 = 100 571,6 571,0

Der Index der Verbraucherpreise 2005 (Basis: Durchschnitt 2005 = 100) für
den Kalendermonat Juli 2008 beträgt 107,6 (vorläufige Zahl) und ist somit
gegenüber dem Stand für Juni 2008 um 0,1% rückläufig (Juni 2008 gegenüber
Mai 2008: +0,3%). Gegenüber Juli 2007 ergibt sich eine Steigerung um 3,8%
(Juni 2008/2007: + 3,9%).

V E R B RAU C H E R P R E I S I N D E X  
F Ü R  J U L I  2 0 0 8

(vorläufiges Ergebnis)
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